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Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 74 bis 76:
des Landesvorstandes. Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen und kann in dringenden Fällen auf zwei
Wocheneine Woche verkürzt werden. Ferner ist eine außerordentliche Sitzung einzuberufen, wenn
sieben Kreisverbände dies 

Begründung

Ziel der Kreisvorständekonferenz ist es einen kleineren, günstigeren und flexibleren Parteitag zu
schaffen. Eine Ladungsfrist von zwei Wochen selbst in dringenden Fällen ist sehr lang angelegt. Mit der
flexibleren Delegierung über Vorstandsbeschluss (wie als Änderung beantragt) ist eine Ladung
innerhalb von einer Woche in dringenden Fällen zumutbar.
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